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VORWORT 

In der Mehrzahl der europäischen Länder ist seit den 1980er Jahren eine Zu-
nahme an selbstständiger Erwerbsarbeit (außerhalb der Landwirtschaft) zu be-
obachten. Dies geht in den meisten Ländern mit einer wachsenden Zahl von 
„neuen Selbstständigen“ einher, die häufig direkt aus der Arbeitslosigkeit kom-
men und im Dienstleistungsbereich Klein-Unternehmen mit nur geringem Kapital 
gründen. Außerdem ist diese Tendenz mit einer stärkeren Arbeitsmarktdynamik 
verbunden, so dass häufigere Wechsel in und aus der Selbstständigkeit heraus 
Bestandteil der Erwerbsbiographien eines wachsenden Teils der jeweiligen Be-
völkerung werden. Dadurch ergeben sich neue Herausforderungen für die Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik. Es stellt sich die Frage, ob und wie weit die soziale 
Sicherung von Selbstständigen in den einzelnen Ländern greift bzw. der neuen 
Situation gerecht wird. 

Die Frage nach der sozialen Sicherung von Selbstständigen ist ein Ausgangs-
punkt des Projekts „Neue Selbstständige im europäischen Vergleich – Struktu-
ren, Dynamik, Förderung und soziale Sicherung von neuer selbstständiger 
Erwerbsarbeit“, das durch die Hans-Böckler-Stiftung gefördert wird. Das Projekt 
wird am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung unter der Leitung von 
Günther Schmid und Karin Schulze Buschoff seit Mai 2004 mit einer Laufzeit von 
zwei Jahren durchgeführt. Für einen exemplarischen Vergleich von wohlfahrts-
staatlichen Kontexten der Selbstständigkeit wurden Deutschland, Großbritannien, 
die Niederlande, Italien und Schweden ausgewählt. Neben quantitativ-
statistischen Analysen zur Beschreibung der Struktur und der Dynamik der 
Selbstständigkeit in diesen Ländern ist zur Erfassung der sozialen Sicherung ein 
methodischer Zugang über ExpertInneninterviews und Länderfallstudien vorge-
sehen. Diese sollen insbesondere über länderspezifische institutionelle Regelun-
gen und Problemlagen, die mit Repräsentativbefragungen nicht zu erfassen sind, 
Aufschluss geben. Der folgende Beitrag ist eine der fünf Länderfallstudien, die 
die jeweiligen nationalen Sicherungssysteme für Selbstständige im Vergleich zu 
den Systemen für abhängig Beschäftigte detailliert beschreiben. Geplant ist wei-
terhin, auf der Basis der Länderfallstudien eine systematisch vergleichende Fünf-
Länder-Studie (Soziale Sicherung in europäisch vergleichender Perspektive) zu 
erstellen.  
 



 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

In Deutschland ist der Anteil selbstständiger Erwerbsarbeit außerhalb der Land-
wirtschaft seit den 1990er Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Bedeutungszu-
nahme der Selbstständigkeit ist verbunden mit einer Änderung ihrer Struktur. So 
wächst die Zahl der „neuen“ Selbstständigen, die oftmals direkt aus der Arbeits-
losigkeit kommen und häufig Klein- und Kleinstunternehmen, vornehmlich im 
Dienstleistungssektor, gründen. Der Boom und die Struktur der „neuen“ Selbst-
ständigkeit stellen neue Herausforderungen an wohlfahrtsstaatliche Akteure und 
Institutionen. Unmittelbar gefordert sind die gesetzlichen Sozialversicherungssys-
teme. Die Frage, ob und in welcher Form die gesetzlichen Sozialversicherungs-
systeme auf die Herausforderungen eingestellt sind bzw. wie sie ihnen 
begegnen, soll im Folgenden erörtert werden.   

Erläutert werden Art und Umfang der Einbeziehung der Selbstständigen in die 
einzelnen Sozialversicherungszweige, Sonderregelungen für bestimmte Gruppen 
von Selbstständigen, die gesetzlichen Regelungen zur Scheinselbstständigkeit 
und besondere sozialrechtliche Bedingungen bei arbeitsmarktpolitisch geförder-
ter Selbstständigkeit (Ich-AG und Überbrückungsgeld). Es wird argumentiert, 
dass die Gesetzgebung zur sozialen Sicherung Selbstständiger widersprüchlich 
und unvollständig bleibt. Überfällig ist die Anerkennung des generellen sozialen 
Schutzbedarfs der Selbstständigen und die Ausweitung der Sozialversicherungs-
pflicht auf alle Selbstständigen. Abschließend werden aktuelle Bestrebungen zur 
Reform der Sozialversicherungsregelungen für Selbstständige erörtert und be-
wertet.  

 

ABSTRACT 

In Germany, self-employment outside of agriculture has been increasing since 
the 1990s. This has been accompanied by a growing number of the “new self-
employed”, many of whom have come directly from unemployment and set up 
small companies, mainly in the service sector, with only small capital resources. 
This development has created new challenges for social policy. It raises the 
question of whether and to what extent the social security system for the self-
employed works and is capable of dealing with the new situation.  
 

To answer this question, this paper evaluates Germany´s legislation on the social 
protection of self-employment. It is argued, that the social legislation on self-
employment (e.g. on “fictitious self-employment”) in recent years remains contra-
dictory and incomplete. Instead, legislation should be directed towards the over-
due recognition of the general need to protect the self-employed. The various 
reform options that follow from the evaluation are discussed in detail in the con-
clusion.  
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1. Selbstständige Erwerbsarbeit in Deutschland 

Wie in den meisten anderen europäischen Ländern ist auch in Deutschland eine 
deutliche Zunahme an selbstständiger Erwerbsarbeit zu beobachten. Im Unter-
schied zu den anderen Ländern setzte die Renaissance der Selbstständigkeit in 
Deutschland jedoch nicht Anfang der 1980er Jahre, sondern mit etwa einem 
Jahrzehnt Verzögerung, also erst Anfang der 1990er Jahre ein. Der Anteil der 
Selbstständigen in Prozent an allen Erwerbstätigen stieg in Deutschland von 
7,5 Prozent im Durchschnitt des Zeitraums 1978-1982 auf 9,4 Prozent im Durch-
schnitt des Zeitraums 1998-2002 (siehe Abbildung 1).  

Abbildung 1: Der Anteil aller Selbstständigen mit und ohne Beschäftigte  
an der erwerbstätigen Bevölkerung in Prozent 
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Die Werte entsprechen dem Durchschnitt der jährlichen Anteile im angegebenen Zeitraum.  
Angaben ohne Agrarsektor. 

Quelle: OECD Labour Force Statistics, eigene Berechnungen 

Die Anzahl der Selbstständigen nahm in der Bundesrepublik in den neunziger 
Jahren im Vergleich zu den abhängig Beschäftigten überproportional zu: Nach 
den Daten des Mikrozensus stieg die Zahl selbstständiger Erwerbsarbeit von 
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1991 bis 2000 in den alten Bundesländern um rund 15 Prozent, in absoluten 
Werten um 400.000 Personen. Dagegen nahm die Zahl der abhängig Beschäftig-
ten im gleichen Zeitraum in Westdeutschland nur um 0,5 Prozent zu (plus 
135.000). In den neuen Bundesländern war dieser Trend noch stärker ausge-
prägt: Die Zahl der Selbstständigen nahm zwischen 1991 und 2000 um rund 60 
Prozent oder absolut um 206.000 Personen zu, während die Anzahl abhängig 
Beschäftigter um rund 1,4 Millionen abnahm (minus 19 Prozent) (Betzelt 2004: 
13; Fachinger et al. 2004).  

Die vergleichsweise drastische Zunahme in Ostdeutschland ist eine Folge des 
Transformationsprozesses nach der Wiedervereinigung. Bis 1989 wurde in der 
DDR über Jahrzehnte ein planwirtschaftliches System etabliert, in dem für viele 
Arten selbstständiger Erwerbsarbeit keine Möglichkeit bestand. Der Anpas-
sungsprozess an die westdeutsche Struktur erfolgte vor allem in den ersten Jah-
ren nach der Vereinigung. Trotz des vergleichsweise starken Anstiegs der 
Selbstständigkeit in Ostdeutschland waren dort im Jahr 2000 8,3 Prozent aller 
Erwerbstätigen selbstständig, im Vergleich dazu waren es in Westdeutschland 
10,3 Prozent. Für Gesamtdeutschland ergibt sich ein Wert von 9,9 Prozent (Bö-
genhold/Fachinger 2004: 15). Die Gesamtzahl aller Selbstständigen (inklusive 
Landwirtschaft) lag nach Daten des Mikrozensus im Jahr 2000 bei 3,643 Millio-
nen, davon 3,089 Millionen in den alten und 0,554 Millionen in den neuen Bun-
desländern (Fachinger et al 2003: 129; Betzelt 2004: 13).  

Eine der wesentlichen Ursachen des Booms der Selbstständigkeit in Deutschland 
ist die Existenzgründungsförderung für Arbeitslose. Als arbeitsmarktpolitisches 
Instrument hat diese in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Während es im Jahr 1994 nur knapp 37.000 geförderte Gründungen gab, waren 
es 2004 schon mehr als 350.000 (DIW-Wochenbericht 7/2006: 77). Seit 2003 
werden deutlich mehr als die Hälfte aller Existenzgründer von der Arbeitsagentur 
gefördert; noch Anfang der neunziger Jahre lag der Anteil der geförderten Grün-
dungen an allen Gründungen deutlich unter 10 Prozent1 (IAB-Kurzbericht 
3/2004). Ausschlaggebend für diese Entwicklung war unter anderem die Einfüh-
rung des Existenzgründungszuschusses (Ich-AG) zum 1. Januar 2001 im Rah-
men der Hartz-Reformen. Neben dem schon seit 1986 bestehenden Über-
brückungsgeld steht seitdem ein zweites Förderinstrument für Arbeitslose, die 
sich selbstständig machen wollen, zur Verfügung.  

Auffällig ist in Deutschland, nicht zuletzt als Folge dieser arbeitsmarktpolitischen 
Programme, ein starkes Wachstum der „neuen Selbstständigkeit“, d.h. von Er-
werbsformen, die mit traditionellen Formen der Selbstständigkeit (Kleingewerbe-
treibende, Professionen, Mittelstandsbetriebe und verkammerte Berufe) nicht zu 
vergleichen sind. So wächst die Zahl der neuen Selbstständigen in den expan-
dierenden jungen Dienstleistungsbereichen und im Kulturbereich, einschließlich 

                                            
 1 Dabei handelt es sich ausschließlich um Gründungen, die mit einer Gewerbeanmel-

dung verbunden sind (also ohne Freiberufler).  
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eines steigenden Anteils von Frauen. Diese „neuen Selbstständigen“ gründen 
Klein-, Kleinst- oder Solo-Unternehmen oftmals ohne oder nur mit geringen Ver-
mögenswerten (Leicht 2003; Schulze Buschoff 2004, siehe Abbildung 2).  

Abbildung 2: Die Anteile Solo-Selbstständiger an allen Erwerbstätigen  
über 15 Jahre in Prozent  
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Quelle:  ELFS, eigene Berechnungen 

Strukturelle Veränderungen wie flexiblere Produktionsformen, die Veränderung 
von Vertragsformen und die zunehmende Ausgliederung von Funktionsbereichen 
aus den Betrieben (z.B. in Form von Franchising) und insgesamt die Bedeu-
tungszunahme des Dienstleistungssektors tragen zum Anstieg der Selbststän-
digkeit bei. Besonders deutlich fand die Zunahme an Selbstständigkeit seit etwa 
Mitte der neunziger Jahre in den wissensintensiven Tätigkeitsfeldern unterneh-
mensnaher Dienstleistungen sowie in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Kultur 
und Medien statt (Leicht 2000: 82-83).  

Der Boom und die Struktur der „neuen“ Selbstständigkeit stellen neue Herausfor-
derungen an wohlfahrtsstaatliche Akteure und Institutionen. Unmittelbar gefordert 
sind die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme. Die Frage, ob und in welcher 
Form die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme auf die Herausforderungen 
eingestellt sind bzw. wie sie ihnen begegnen, soll im Folgenden erörtert werden.  
Erläutert wird Art und Umfang der Einbeziehung der Selbstständigen in die ein-
zelnen Sozialversicherungszweige, Sonderegelungen für bestimmte Gruppen 
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von Selbstständigen, die gesetzlichen Regelungen zur Scheinselbstständigkeit 
und besondere sozialrechtliche Bedingungen bei arbeitsmarktpolitisch geförder-
ter Selbstständigkeit (Ich-AG und Überbrückungsgeld). Abschließend werden 
aktuelle Bestrebungen zur Reform der Sozialversicherungsregelungen für Selbst-
ständige erörtert und bewertet.  

2. Selbstständigkeit und Sozialversicherungen in 
Deutschland  

Deutschland gilt als Prototyp des an abhängige Beschäftigung gekoppelten Sozi-
alschutzes: Der gesetzliche Schutz der (ursprünglich vorwiegend in den Fabriken 
tätigen) abhängigen Beschäftigten erfolgte von vorneherein auf zwei Wegen: 
zum einen über die inhaltliche Regelung über das Arbeitsrecht, zum anderen 
durch den Ausbau des Sozialversicherungssystems. Diese Zweispurigkeit ist 
auch für die Folgezeit charakteristisch geblieben (Wank 1988: 83). Arbeitsrecht 
und Sozialversicherung bezogen sich dabei ausschließlich auf die abhängig Be-
schäftigten. 

Der Aufbau einer staatlichen Sozialversicherung wurde in Deutschland am Ende 
des 19. Jahrhunderts auf Initiative des damaligen Reichskanzlers Otto von Bis-
marck offiziell eingeleitet. Die als reine Arbeitnehmerversicherung konzipierte 
Sozialversicherung basierte auf dem Grundsatz der Beitragsfinanzierung sowohl 
durch Arbeitgeber als auch durch Arbeitnehmer. Im Jahre 1883 führte Bismarck 
die Krankenversicherung ein, 1884 die Unfallversicherung und ab 1889 konnten 
die Arbeitnehmer sich erstmals gesetzlich gegen die Folgen von Alter und Invali-
dität absichern. In den folgenden Jahren baute man das Sozialsystem kontinuier-
lich aus: 1912 gab es eine Sozialversicherung für Angestellte, 1927 trat die 
Arbeitslosenversicherung in Kraft. Weiter ergänzt wurde das System der sozialen 
Sicherung durch die seit 1995 eingeführte Pflegeversicherung. Die Bis-
marck’sche Sozialversicherung wird heute über Beiträge auf dem Wege des Um-
lageverfahrens finanziert. Die Rentenhöhe hängt von der vorherigen Erwerbs-
biographie ab. Vorausgesetzt wird eine vollständige Erwerbsbiographie, um das 
Ziel der Lebensstandardsicherung zu erreichen.  

Die Sozialversicherung war keineswegs als eine Art Mindestsicherung für alle 
Bürger konzipiert. Das Versicherungsprinzip mit dem engen Bezug von Beitrags-
zahlung und Leistungshöhe schließt eine Mindestsicherung für alle Bürger eben-
so aus wie andere umverteilende Elemente.  

Entsprechend der Tradition der Bismarck’schen Sozialversicherung sind Selbst-
ständige von der Mitgliedschaft in der Rentenversicherung weitgehend ausge-
schlossen. Dies gilt, mit Ausnahme von Sonderregelungen, die einzelne Gruppen 
von Selbstständigen in die Sozialversicherung einbeziehen, auch heute noch. 
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Eine dieser Sonderregelungen besteht für Selbstständige im Kulturbereich. Für 
sie wurde aufgrund einer spezifischen Konstellation Anfang der 1980er Jahre mit 
der Künstlersozialkasse (KSK) eine eigene wohlfahrtsstaatliche Sicherungsinsti-
tution geschaffen, die die sozialpolitische Integration von selbstständig tätigen 
Künstlern und Publizisten in das Bismarck’sche Sozialversicherungssystem leis-
ten soll (Betzelt/Schnell 2003: 251). 

Weitere Ausnahmen bestehen für freie Berufe (z.B. Rechtsanwälte und Ärzte) 
und bestimmte Berufsgruppen wie z.B. Landwirte, Lehrer und Hebammen.2 Ins-
gesamt ist eine Minderheit von etwa einem Viertel aller selbstständig Erwerbstä-
tigen in obligatorischen Alterssicherungssystemen versichert (Fachinger/Oel-
schlaeger 2000: 165). Aber selbst für die von der obligatorischen Sicherung 
erfassten Berufsgruppen ist die Situation bezogen auf soziale Risiken extrem 
heterogen: Für die genannten Berufsgruppen von Selbstständigen gilt lediglich 
eine Pflichtversicherung hinsichtlich der sozialen Tatbestände Alter und Invalidi-
tät. Für Krankheit und Pflegebedürftigkeit besteht in Deutschland nur für Landwir-
te sowie für Künstler und Publizisten eine Versicherungspflicht.  

2.1 Sonderfall: die Künstlersozialkasse 

Seit dem 1. Januar 1983 gibt es mit der Künstlersozialkasse (KSK) für selbst-
ständige Künstler und Publizisten Versicherungsschutz kraft des Künstlersozial-
versicherungsgesetzes (KSVG) in der Kranken- und Rentenversicherung und seit 
dem 1. Januar 1995 auch in der Pflegeversicherung. Die Beitragshöhe richtet 
sich nach dem im Voraus geschätzten Jahreseinkommen, das in Monate umge-
rechnet wird. Der Versicherte hat wie ein abhängig Beschäftigter die Hälfte der 
Beitragsumme an die Sozialversicherung zu zahlen, die zweite Hälfte wird durch 
einen Bundeszuschuss und die vom Auftraggeber zu entrichtende Künstlersozi-
alabgabe aufgebracht. Nach dem KSVG werden in der Künstlersozialkasse die-
jenigen versichert, die eine künstlerische oder publizistische Tätigkeit selbst-
ständig und erwerbsmäßig ausüben und aus ihr Einkünfte von mindestens 3.900 
Euro im Jahr erzielen. Berufsanfänger werden in den ersten drei Jahren nach der 
Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit auch bei geringerem Einkommen über 
die KSK versichert. Die Künstlersozialversicherung ist eine Pflichtversicherung 
für alle selbstständigen Künstler und Publizisten (Buchholz 2002: 361).  

                                            
 2 Obligatorische Alterssicherungssysteme bestehen für: (a) Hausgewerbetreibende, 

Lehrer, Erzieher, Pflegepersonal, Hebammen, Seelotsen, Küstenschiffer und Küsten-
fischer; (b) Handwerker mit Eintrag in die Handwerksrolle und Bezirksschornsteinfe-
germeister; (c) Künstler und Publizisten; (d) Landwirte; sowie (e) Freie Berufe wie 
Rechtsanwälte, Notare oder Ärzte. 
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2.2 Krankenversicherung 

Im Regelfall sind Selbstständige in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
nicht versicherungspflichtig (Ausnahmen: Landwirte und Künstler und Publizis-
ten). Somit besteht auch grundsätzlich kein Anspruch auf eine Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall. Die Ausnahme bilden die arbeitnehmerähnlichen Freien bei 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Sie haben ein tarifvertragliches 
Recht auf  einen Krankenzuschuss.  

Selbstständige haben aber die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen 
die so genannte „freiwillige“ Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu wählen. Grundsätzlich besteht in der gesetzlichen Krankenversicherung 
ein Sachleistungsanspruch. Dieses bedeutet eine bargeldlose Inanspruchnahme 
von Ärzten, Zahnärzten, Apotheken, Krankenhäusern und sonstigen Vertrags-
partnern der Kassen überwiegend durch die Versichertenkarte.  

Alle gesetzlichen Krankenkassen erheben als Beitrag einen bestimmten Prozent-
satz vom Einkommen der Versicherten. Dieser Prozentsatz schwankt von Kasse 
zur Kasse: Anfang 2005 lagen die Beitragssätze zwischen 11,8 und 14,6 Pro-
zent, hinzu kommt jeweils noch ein Zuschlag von 0,9 Prozent.  

Während dieser Prozentsatz bei abhängig Beschäftigten auf das tatsächliche 
Einkommen angewandt wird, wird Selbstständigen zunächst einmal unterstellt, 
dass ihre Monatseinkommen über der Beitragsbemessungsgrenze von 3.525 
Euro liegen. Bei einer Kasse mit einem Durchschnitts-Beitragssatz  (13,3 plus 0,9 
Prozent) führt dies zu einem Monatsbeitrag von 500,55 Euro, der zugleich der 
Höchstbeitrag ist. Wer der Kasse nachweist, dass er weniger verdient, kann aber 
auch niedriger eingestuft werden. Dabei gelten jedoch folgende Mindestbeiträge: 
für hauptberufliche Selbstständige Mindestbeitrag 257,20 Euro, für Existenzgrün-
der, die einen Existenzgründungszuschuss beziehen („Ich-AG“) Mindestbeitrag 
171,47 Euro, für sonstige freiwillige Mitglieder Mindestbeitrag 114,31 Euro.  

Als versicherungspflichtige Einnahmen gelten bei freiwilligen Mitgliedern nicht nur 
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, sondern sämtliche Einkünfte, also auch 
solche aus Kapitalvermögen, eventuelle Mieteinnahmen und sogar das Überbrü-
ckungsgeld oder der Existenzgründungszuschuss (www.ratgeber-e-lancer.de/ 
090203.html, abgerufen am 13. Oktober 2005). 

Während abhängig Beschäftigte den hälftigen Beitrag zur Krankenversicherung 
zahlen und die andere Hälfte vom Arbeitgeber ergänzt wird, fehlt den in der GKV 
freiwillig versicherten Selbstständigen der Arbeitgeberbeitrag. Das heißt, sie 
müssen im Gegensatz zu den abhängig Beschäftigten den gesamten Beitrag zur 
gesetzlichen Krankenversicherung alleine tragen.  

Für viele Selbstständige, insbesondere für die jüngeren ohne Familie, ist aus 
Kostengründen der Abschluss einer privaten Krankenversicherung attraktiver. 
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Der Leistungsanspruch Versicherter eines privaten Krankenversicherungsunter-
nehmens (PKV) ist individuell im Vertrag bzw. in den Versicherungsbedingungen 
festgelegt. Einen gesetzlich garantierten oder geregelten Anspruch gibt es somit 
nicht. Anders als bei der GRV beantragen Versicherte der PKV die Erstattung 
ihrer Aufwendungen beim Versicherungsunternehmen und treten gegenüber dem 
Leistungserbringer (Ärzte, Krankenhäuser etc.) selbst als Vertragspartner auf.  

Die Beitragsfestsetzung in der privaten Krankenversicherung erfolgt ausschließ-
lich unter Berücksichtigung individueller Faktoren wie Alter, Geschlecht, Berufs-
risiko und Vorerkrankungen. Familienangehörige sind ggf. zusätzlich zu versi-
chern. Die Beiträge sind einkommensunabhängig.  

Eine Rückkehr eines privat versicherten Selbstständigen in die gesetzliche Kran-
kenkasse ist nicht mehr möglich. Auch im Falle eines Scheiterns der Unterneh-
mensgründung und der Aufgabe der selbstständigen Tätigkeit werden die privat 
Versicherten mit ihren Familien von den gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr 
aufgenommen. Der Staat kann die gesetzlichen Krankenkassen auch nicht an-
weisen, Bürger ohne Versicherungsschutz aufzunehmen. Das Problem des feh-
lenden Krankenversicherungsschutzes betrifft auch Kleinunternehmer, die auf-
grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten weder privat noch gesetzlich versichert 
sind und bewusst das Risiko eingehen, ihre Arztrechnungen im Krankheitsfall 
selbst bezahlen zu müssen.3  

2.3 Pflegeversicherung 

Die Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung für alle, die krankenversichert 
sind – sowohl für gesetzlich als auch für privat Versicherte. Abgeschlossen wird 
die Pflegeversicherung in der Regel dort, wo auch eine Krankenversicherung 
besteht. Bei der Pflegeversicherung, die von den gesetzlichen Kassen angeboten 
wird, gelten dieselben Bemessungsgrenzen wie bei der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Der Beitragssatz beträgt 1,7 Prozent und schließt ohne Zuzahlung 
die Versicherung aller Familienmitglieder ohne eigenes Einkommen ein. KSK-
Mitglieder sind automatisch über ihre Krankenkasse mit pflegeversichert (Min-
destbeitrag 3,32 Euro, Höchstbetrag 28,69 Euro im Monat). Privat Krankenversi-

                                            
 3 Wegen der schlechten Wirtschaftslage und der Arbeitsmarktreform Hartz IV ist die 

Zahl der Bürger ohne Krankenversicherungsschutz in Deutschland insgesamt stark 
angestiegen. Kassenexperten schätzen die Zahl der Nicht-Versicherten auf bis zu 
300.000 (Tagesspiegel vom 18. April 2005). Vor zwei Jahren waren es nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes lediglich 188.000, 1995 lag die Zahl noch bei 
105.000. Das Problem betrifft vor allem wie oben geschildert Selbstständige, aber 
auch Arbeitslose. Viele Arbeitslose haben infolge der Hartz IV-Reform ihre gesetzli-
che Kassenmitgliedschaft verloren. Wird ihr Antrag auf Arbeitslosengeld II abgelehnt, 
müssen sie sich selbst um die Absicherung im Krankheitsfall kümmern. Dafür haben 
sie drei Monate Zeit. Lassen sie diese Frist verstreichen, dann stehen sie ohne Kran-
kenversicherungsschutz da.  



 

 8 

cherte müssen eine private Pflegeversicherung abschließen. Die Mindestleistun-
gen dafür sind gesetzlich vorgeschrieben. Wie bei der privaten Krankenversiche-
rung sind die Beiträge einkommensunabhängig und steigen mit dem Eintrittsalter, 
jedoch sind im Unterschied zur privaten Krankenversicherung die Kinder (nicht 
aber der/die Ehepartner/in) ohne eigenes Einkommen kostenfrei mitversichert. 
Nach den ersten fünf Versicherungsjahren, in denen auch Risikozuschläge erho-
ben werden dürfen, darf der Beitrag höchstens 1,7 Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung betragen (Buchholz 2002: 
376).  

2.4 Rentenversicherung  

Die gesetzliche Rentenversicherung garantiert nicht nur eine Altersrente, sondern 
auch vorgezogene Rentenzahlungen wegen Erwerbsunfähigkeit sowie Witwen- 
bzw. Waisenrente und Rehabilitationsmaßnahmen nach Krankheiten oder bei 
Behinderungen. Für die Höhe der späteren Rente spielen nicht nur die eingezahl-
ten Beiträge eine Rolle, sondern auch Zeiten von Kindererziehung, eigener Be-
rufsausbildung und Arbeitslosigkeit.  

Die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung besteht in 
Deutschland für alle Personen, die als Arbeitnehmer gegen Vergütung über 400 
Euro monatlich beschäftigt sind. Im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung gibt es keine Beitragsbemessungsgrenze, die beim Überschreiten des 
Einkommens von der Versicherungspflicht entbindet. Die für die Rentenversiche-
rung geltende Beitragsbemessungsgrenze – z.Zt. 5.200 Euro West und 4.400 
Euro Ost monatliches Bruttoeinkommen – bedeutet lediglich, dass die Beiträge 
bis zu dieser Einkommensgrenze in Höhe von 19,5 Prozent zu entrichten sind. 
Das darüber liegende Einkommen wird nicht von dem Beitragserhebungssatz 
erfasst und es werden somit für höhere Einkommen keine Rentenanwartschaften 
gebildet.  

Neben den abhängig Beschäftigten gibt es bestimmte Gruppen von Selbststän-
digen, die kraft Gesetzes rentenversicherungspflichtig sind (siehe Fußnote 2). 
Für „verkammerte“ Berufe ist eine Altersvorsorge in einer berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtung vorgeschrieben4.  

Auch selbstständige Personen, die auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen 
Auftraggeber selbstständig sind (arbeitnehmerähnliche Personen) unterliegen 

                                            
 4 Eine solche Pflichtversicherung gibt es – teilweise jedoch nur in einzelnen Bundes-

ländern – für selbstständige Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, Tier- und 
Zahnärzte, Apotheker, Architekten und Ingenieure, Landtagsabgeordnete, Rechtsan-
wälte und Notare sowie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. 
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der Pflichtversicherung5. Ebenso sind Personen für die Dauer eines Existenz-
gründungszuschusses („Ich-AG“) pflichtversichert.  

Eine Untersuchung über den Personenkreis der pflichtversicherten Selbstständi-
gen zeigt, dass es neben den in obligatorischen Systemen versicherten Selbst-
ständigen (etwa 735.000 Personen Ende 1999) und den etwa 1,9 Mio. 
Selbstständigen, die unter die Versicherungspflicht fallen, noch etwa 900.000 
sozialrechtlich erfasste, aber dennoch nicht versicherte Selbstständige gibt (Fa-
chinger et al. 2004: 8-9).  „Dies bedeutet, dass derzeit bei den kraft Gesetz versi-
cherten Personen ein relativ hoher Anteil an Personen besteht, die ihrer 
Versicherungspflicht – sei es gewollt oder unwissentlich – nicht nachkommen. 
Hierdurch zeigt sich ein grundsätzliches Problem, das unabhängig von der kon-
kreten Ausgestaltung der Pflichtversicherung besteht: die faktische Erfassung der 
selbstständig Erwerbstätigen.“ (Fachinger et al. 2004: 9) 

In der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherte Selbstständige haben 
einen Regelbeitrag zu entrichten, der unter Berücksichtigung des Beitragssatzes 
von derzeit 19,5 Prozent festgelegt wird. Die Höhe des monatlichen Beitrages 
bemisst sich grundsätzlich nach dem Arbeitseinkommen in Höhe der Bezugsgrö-
ße. Die Bezugsgröße ist das durchschnittliche Arbeitsentgelt in der Rentenversi-
cherung und beträgt 2.415 Euro West bzw. 2.030 Euro Ost. Der Regelbeitrag 
beträgt somit 470,93 Euro West bzw. 395,85 Euro Ost. Auch die Gründer einer 
Ich-AG sind rentenversicherungspflichtig, solange sie den Existenzgründungs-
zuschuss beziehen. Auf Antrag müssen sie aber bis zu drei Jahre nach der Auf-
nahme der selbstständigen Tätigkeit ohne Nachweis des tatsächlichen Ein-
kommens Beiträge lediglich auf einen Betrag in Höhe von 50 Prozent der 
Bezugsgröße (halber Regelbetrag) zahlen, also 235,46 Euro West bzw. 197,93 
Euro Ost.  

Wer ein niedrigeres Einkommen als das der Bezugsgröße hat oder sich höher 
versichern möchte, kann auf Antrag aber auch einen Beitrag nach dem tatsächli-
chen Einkommen bezahlen. Zum Nachweis des tatsächlichen Einkommens wird 
der letzte Steuerbescheid verlangt und die seither erfolgten durchschnittlichen 
Lohnerhöhungen dazu gerechnet.  Das nachgewiesene tatsächliche Arbeitsein-
kommen wird dann mit dem Beitragssatz von 19,5 multipliziert. Arbeitseinkom-
men ist der nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkom-
menssteuerrechts ermittelte Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit. Beiträge 
sind höchstens aus dem Arbeitseinkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze 
in Höhe von 5.200 Euro West bzw. 4.400 Euro Ost zu zahlen. Hieraus ergibt sich 
ein Höchstbetrag von 1.014 Euro West bzw. 858 Euro Ost. Der Mindestbeitrag 

                                            
 5 Für arbeitnehmerähnliche Selbstständige ist aus bestimmten Gründen eine Befreiung 

von der Versicherungspflicht möglich, z.B. für Existenzgründer (jedoch nicht für 
Gründer einer Ich-AG, die den Existenzgründungszuschuss beziehen, s.o.) bis zu 
drei Jahre nach der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit und für 58-Jährige und 
Ältere, die versicherungspflichtig werden.  
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wird bundeseinheitlich auf der Grundlage von 400 Euro ermittelt, woraus sich ein 
Beitrag in Höhe von 78 Euro errechnet.  

Im Gegensatz zu den abhängig Beschäftigten, die nur den hälftigen Beitrag zur 
Rentenversicherung zahlen müssen, weil die andere Hälfte im Zuge der paritäti-
schen Finanzierung vom Arbeitgeber ergänzt wird, fehlt den in der GRV pflicht-
versicherten Selbstständigen der Arbeitgeberbeitrag. Das heißt, sie müssen im 
Gegensatz zu den abhängig Beschäftigten den gesamten Beitrag zur gesetzli-
chen Rentenversicherung alleine tragen. Dies stellt insbesondere für Solo-
Selbstständige und Kleinunternehmer häufig eine hohe finanzielle Belastung dar.  

2.5 Staatliche Zuschüsse zur privaten Altersvorsorge 

Die Rentenreformgesetze der letzten Jahre, die sich auf die GRV, die Gesetzli-
che Rentenversicherung beziehen, sind Ausdruck von Finanzierungsproblemen, 
die vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit, sinkender Geburtenraten und 
steigender Lebenserwartung entstehen. Im Frühjahr 2001 hat die Bundesregie-
rung eine Rentenstrukturreform beschlossen, deren Ziel die langfristige Stabilisie-
rung des Beitragssatzes ist. Mit der so genannten „Riester-Rente“ wurden 
staatliche Zuschüsse zur privaten Altersvorsorge eingeführt. Sparer erhalten die-
se Zuschüsse in Form von staatlicher Zulage und Steuerbefreiung. Mit Hilfe einer 
staatlichen Förderung sollten die Sparer einen Privatvorsorgebetrag von 0,5 Pro-
zent ihres Bruttoeinkommens aufbringen, dieser Satz steigt bis 2008 auf 4 Pro-
zent an. Ursprüngliches Ziel der Reform war, dass ab 2002 möglichst alle 
Arbeitnehmer eine Riesterförderung abgeschlossen haben sollten. Bis Ende 
2004 hatten sich jedoch erst rund 4,5 Millionen Sparer für einen Riester-Vertrag 
entschieden.  

Mit der Riester-Förderung ist ein „partieller Ausstieg aus der solidarischen, umla-
gefinanzierten Alterssicherung hin zu einer individuellen, kapitalgedeckten Alters-
vorsorge“ (Kerschbaumer/Veil 2001) erfolgt. Selbstständige sind in der Regel von 
der Riester-Förderung ausgenommen, gefördert werden Versicherte in der GRV 
und Beamte. Selbstständige können die Förderung nur dann erhalten, wenn sie 
selbst Pflichtbeiträge zur GRV zahlen.  

Mit der sog. Rürup-Rente ist seit 2005 jedoch ein Vorsorgeprodukt auf dem 
Markt, das ebenfalls steuerlich gefördert wird und auch von Selbstständigen in 
Anspruch genommen werden kann. Attraktiv ist die Rürup-Rente vor allem für 
Selbstständige, die nicht rentenversicherungspflichtig sind. Für sie ist dies die 
einzige Möglichkeit, steuerbegünstigt fürs Alter zu sparen. Dass mit der Rürup-
Rente Steuern gespart werden können, nützt jedoch vor allem den Gutverdie-
nenden unter den Selbstständigen. Für „kleine“ Selbstständige sind die Angebote 
der Rürup-Rente nicht attraktiv, und Anspruch auf die Riester-Rente haben sie 
auch nicht. Andererseits finanzieren kleine Selbstständige über ihre Steuern die 
staatlichen Zuschüsse bzw. Steuererleichterungen zur privaten Altersvorsorge 
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mit. Genutzt werden die Hilfen aber vor allem von Besserverdienenden: In der 
Einkommensgruppe über 4000 Euro Monatseinkommen nutzen zehn Prozent die 
Angebote, bei Beschäftigten mit Einkommen unter 1250 Euro vier Prozent (Nie-
jahr 2006: 21).  

2.6 Arbeitslosenversicherung 

Selbstständige hatten in Deutschland bislang keinen Zugang zur Arbeitslosen-
versicherung. Nur wer im Verfahren wegen Scheinselbstständigkeit als Arbeit-
nehmer eingestuft wird, muss über den Arbeitgeber auch in der Arbeitslosen-
versicherung versichert werden.  

Ab 1. Februar 2006 ist erstmals in der Arbeitslosenversicherung die Möglichkeit 
einer freiwilligen Weiterversicherung auf Antrag in Kraft getreten (Paragraph 28a 
SGB III, befristet bis zum 31. Dezember 2010). Nach dieser Vorschrift können 
sich Personen, die sich im Anschluss an eine Arbeitnehmertätigkeit selbstständig 
machen, auf Antrag freiwillig in der Arbeitslosenversicherung weiter versichern. 
Der Beitrag zur freiwilligen Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung 
entspricht einem Monatseinkommen von einem Viertel der so genannten Be-
zugsgröße, also 612,50/ 516 Euro, so dass sich ein derzeit einkommensunab-
hängiger fester Monatsbeitrag von 39,81/ 33,56 Euro ergibt.  Dieser Beitrag wird 
mit der geplanten Senkung des Arbeitslosenbeitrags von 6,5 Prozent auf 4,5 
Prozent sogar auf 27,56/ 23,23 Euro sinken. Sinnvoll ist eine solche freiwillige 
Versicherung vor allem, um einige Monate aufzufüllen, die nach einem kurzen 
Arbeitsverhältnis noch für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld fehlen (Buchholz, 
www.ratgeber-e-lancer.de/0905.html, abgerufen am 12. Oktober 2005).  

Aber auch für alle anderen Selbstständigen ergibt sich ein günstiges Verhältnis 
von Beiträgen und Leistungen. Als „Bemessungsentgelt“ bei der Berechnung des 
Arbeitslosengeldes wird nämlich nicht das Viertel der so genannten Bezugsgröße 
(also 612,50/ 516 Euro), auf den der Beitrag entrichtet wurde, sondern ein 
Durchschnittseinkommen zugrunde gelegt, das ein Arbeitnehmer/in in einer be-
stimmten Qualifikationsstufe erzielt. Die Einstufung in die Qualifikationsstufe rich-
tet sich danach, auf welche Arbeitsstelle die Arbeitsagentur im konkreten Fall die 
Vermittlungsbemühungen erstreckt. Es gibt vier Qualifikationsstufen, die im Ge-
setz festgelegt sind. 

Als Arbeitslosengeld ergibt sich daraus nach den üblichen Berechnungsregeln 
ein Betrag zwischen netto mindestens 546,90 Euro im Monat (keine Qualifikation, 
ledig, kein Kind, Ost) und höchstens 1.364,10 Euro im Monat (Hochschulab-
schluss, Ehepartner ohne eigenes Einkommen, Kind, West). Anspruch auf eine 
solche Zahlung hat, wer in den letzten zwei Jahren vor der Arbeitslosmeldung 
mindestens 360 Tage lang Beiträge gezahlt hat. Je nach Alter und Dauer der 
Beitragszahlung ergibt sich dann Arbeitslosengeld für sechs bis zu 18 Monate 
(vgl. www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3, abgerufen am 6. März 2006). 
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„Neue“ Selbstständige, die sich ab 1. Februar 2006 oder später selbstständig 
gemacht haben, müssen den Antrag auf freiwillige Weiterversicherung spätes-
tens einen Monat nach Beginn der Selbstständigkeit stellen. Für „Altfälle“ gibt es 
großzügige Übergangsregelungen: Wer irgendwann während seines Erwerbsle-
bens in einem Zeitraum von zwei Jahren mindestens zwölf Monate arbeitslosen-
versichert war oder Arbeitslosengeld bezogen hat und unmittelbar danach (also 
binnen einen Monats) eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen hat, die er 
noch heute ausführt, kann sich per Antragstellung (bis spätestens zum 31. De-
zember 2006) freiwillig in der Arbeitslosenversicherung weiter versichern (vgl. 
www.mediafon.net/ratgeber_ haupttext.php3, abgerufen am 6. März 2006). 

2.7 Soziale Leistungen für Eltern 

Durch das Mutterschutzgesetz sollen in Deutschland werdende Mütter und ihre 
ungeborenen Kinder vor Gefahren am Arbeitsplatz geschützt werden. Dieses 
Gesetz sieht unter anderem einen Kündigungsschutz (vom Beginn der Schwan-
gerschaft an bis vier Monate nach der Geburt) und die Gewährung von Mutter-
schutzfristen (6 Wochen vor der vorrausichtlichen Entbindung und 8 Wochen 
danach) vor. Dieses Gesetz gilt nur für Frauen, die in einem abhängigen Arbeits-
verhältnis stehen. Nicht beschäftigte Frauen und Selbstständige haben keinen 
Anspruch auf Leistungen nach dem Mutterschutzgesetz. Sie können aber An-
spruch auf Mutterschaftsgeld haben.  

Anspruch auf Mutterschaftsgeld haben alle Frauen, die zu Beginn der Mutter-
schutzfrist (also 6 Wochen bzw. am 42. Tag vor der voraussichtlichen Entbin-
dung) Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind. Dies gilt sowohl für 
Pflichtmitglieder als auch für freiwillige Mitglieder. Pflichtmitglieder sind neben 
den abhängig beschäftigten Frauen auch selbstständige Frauen, die über die 
Künstlersozialkasse oder über die Landwirtschaftliche Krankenkasse in einer 
gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Grundsätzlich kein Mutterschaftsgeld 
erhalten Frauen, die privat krankenversichert sind (Lühr 2005: 2-3).  

Das Mutterschaftsgeld wird während der Mutterschutzfrist – also mindestens 14 
Wochen lang, gezahlt. Es ist so hoch wie das Krankengeld, beträgt also 70 Pro-
zent des Einkommens, das dem Krankenkassenbeitrag im Durchschnitt der letz-
ten zwölf Monate zu Grunde lag.  

Erziehungsgeld können alle Mütter und Väter erhalten, die mit dem Kind im 
Haushalt leben und es selbst betreuen, also auch Selbstständige. Es wird ge-
zahlt, wenn keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Eine Beschäf-
tigung bis zu 30 Stunden ist erlaubt. Erziehungsgeld wird vom Tag der Geburt an 
bis zur Vollendung des 24. Lebensmonats des Kindes gewährt. Der volle Aus-
zahlungsbetrag beträgt dann monatlich 300 Euro (Regelbetrag). Es besteht je-
doch bis zu einem bestimmten Einkommen die Möglichkeit, sich für eine 
verkürzte Erziehungsgeldzahlung (Budget) von 12 Monaten zu entscheiden. Für 
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diesen Zeitraum wird dann ein Betrag von monatlich 450 Euro gewährt. Die Ein-
kommensgrenzen für den Bezug des vollen Regelbeitrages betragen 23.000 Eu-
ro jährlich für allein Erziehende und 30.000 Euro für Paare, für das Budget (12 
Monate) 19.086 Euro für allein Erziehende und 22.086 Euro für Paare. 

Kindergeld erhalten alle Eltern, unabhängig vom Beschäftigungsstatus, wenn sie 
in Deutschland nach den Vorschriften des Einkommenssteuergesetzes einkom-
menssteuerpflichtig sind. Das Kindergeld beträgt für das erste, zweite und dritte 
Kind jeweils 154 Euro im Monat, für jedes weitere Kind 179 Euro. Kindergeld wird 
grundsätzlich nur für Kinder gezahlt, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Ältere Kinder werden nur berücksichtigt, wenn sie das 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben und sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befin-
den bzw. eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht aufnehmen 
konnten.    

Wer wegen der Erkrankung eines Kindes nicht arbeiten kann und in einer gesetz-
lichen Krankenkasse versichert ist, hat Anspruch auf das Kinderkrankengeld. 
Voraussetzung ist, dass das Kind ebenfalls gesetzlich versichert ist und das 
zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat sowie ein ärztliches Zeugnis, das die 
Pflegebedürftigkeit des Kindes bescheinigt.  

Das Kinderkrankengeld beträgt wie das normale Krankengeld 70 Prozent des 
versicherten Einkommens und wird pro Krankheit bis zu 10, bei allein Erziehen-
den höchstens 20 Tage lang gewährt. Pro Kalenderjahr ist es auf 25 bzw. 50 
Arbeitstage (für alle Kinder zusammen) begrenzt. Für Selbstständige gibt es das 
Kinderkrankengeld nach einem Urteil des Bundessozialgerichts allerdings erst 
von dem Tag an, an dem Anspruch auf Krankengeld besteht – also erst ab der 
siebten Krankheitswoche des Kindes (Lühr 2005: 14).  

2.8 Unfallversicherungen 

In Deutschland versichern die „Berufsgenossenschaften“ ihre Mitglieder gegen 
die Folgen von Berufs- und Wegeunfällen sowie von Berufskrankheiten. Falls 
keine Unfallversicherung besteht, sind grundsätzlich auch die Krankenkassen 
zuständig. Die Leistungen der Berufsgenossenschaften sind jedoch bei Rehabili-
tationsmaßnahmen insbesondere nach schweren Unfällen und Berufskrankheiten 
deutlich besser als die der Krankenkassen. Außerdem zahlen Berufsgenossen-
schaften bei Erwerbsunfähigkeit eine Rente in Höhe von 2/3 des versicherten 
Jahresarbeitsverdienstes – unabhängig von den bereits geleisteten Einzahlungen 
– sowie im Todesfalle eine Witwen- und Waisenrente. Arbeitnehmer, also auch 
unständig Beschäftigte und Scheinselbstständige, sind in der zuständigen Be-
rufsgenossenschaft pflichtversichert. Die Beiträge zahlt allein der Arbeitgeber. 
Selbstständige können sich in den meisten Berufsgenossenschaften freiwillig 
versichern – einige, etwa freie Fotografen und Grafik-Designer sind in der Be-
rufsgenossenschaft „Druck und Papierarbeitung“ Pflichtmitglied. Die Beitragshö-
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he der pflichtversicherten freien Mitarbeiter ergibt sich aus der Einstufung in eine 
Gefahrenklasse. So zahlen im Theater beschäftigte Künstler mit rund 228 Euro 
jährlich doppelt so viel wie freie Mitarbeiter in Übersetzungsbüros mit 113 Euro. 
Bei Arbeitnehmern entspricht die Versicherungssumme dem Jahresverdienst. 
Beim freiwilligen Mitglied kann die Versicherungssumme unabhängig vom Ein-
kommen frei bestimmt werden. Danach richten sich sowohl die Beiträge als auch 
die Leistungen – doppelte Versicherungssumme bedeutet doppelter Beitrag und 
doppelte Leistungen (Buchholz 2002: 388).  

3. Scheinselbstständigkeit 

Der Umstand, dass Selbstständige in Deutschland nur sehr unsystematisch in 
das System der sozialen Sicherungen eingebunden sind, wurde der politischen 
Öffentlichkeit im Lauf der 1990er Jahre vor allem im Zuge der Debatte um die so 
genannte Scheinselbstständigkeit bewusst. Diese Debatte löste dann auch erste 
– allerdings letztlich nur schlecht vermittelbare – größere Reformen der sozial-
versicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen der Selbstständigkeit aus. Hin-
tergrund der gesetzgeberischen Initiative dieser Reformen war der Trend der 
zunehmenden Verlagerung von abhängiger in quasi selbstständige, nicht unter 
die Sozialversicherungspflicht fallende Beschäftigungsformen. Arbeitgeber zogen 
es immer häufiger vor, Aufträge an Solo-Selbstständige zu vergeben, statt im 
eigenen Betrieb Beschäftigte einzustellen. Dadurch, dass die Leistungen außer-
halb des Betriebes erbracht wurden, konnten Sozialversicherungsbeiträge „ge-
spart“ und zudem unternehmerisches Risiko auf den Auftragnehmer bzw. den 
Solo-Selbstständigen verlagert werden. 

Neben dem fehlenden Sozialversicherungsschutz dieser Selbstständigen ging 
diese Entwicklung natürlich auch mit zunehmenden Einnahmeausfällen bei den 
Sozialkassen einher. Besonders problematisch war, dass Arbeitgeber dazu über-
gingen, sich von Beschäftigten zu trennen, diese aber bei Bedarf als quasi 
Selbstständige mit Aufträgen zu versorgen. Die Gefahr einer solchen Entwicklung 
war gerade in den expandierenden Dienstleistungsbereichen, in denen Leistun-
gen nicht kontinuierlich nachgefragt bzw. erbracht werden, besonders hoch.  

Der Gesetzgeber ist dieser sich verschärfenden Problematik mit dem „Gesetz zu 
den Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung von Arbeitnehmer-
rechten“ vom 19. Dezember 1998 (Korrekturgesetz) begegnet. Mit dem Gesetz 
wurde das Ziel verfolgt, den Einsatz freier Mitarbeiter einzuschränken und an den 
Status der Selbstständigkeit höhere Anforderungen zu stellen, um der Umwand-
lung von regulären in so genannte scheinselbstständige Beschäftigungsverhält-
nisse entgegenzuwirken. Mittels eines Kriterienkataloges sollten Scheinselbst-
ständige schneller und einfacher in die Versicherungspflicht und damit in die 
sozialen Schutzsysteme einbezogen werden. Lagen zwei von vier Kriterien vor 
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(keine Beschäftigung eigener Arbeitnehmer, nur für einen Auftraggeber tätig, 
typische Arbeitsleistung von Arbeitnehmern, keine unternehmerische Tätigkeit 
am Markt), dann wurde das Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses vermu-
tet. Den Einzugsstellen der Sozialversicherung wurden mit diesem Gesetz neue 
Verfahren und Beweislastregeln an die Hand gegeben, die die Statusermittlung 
erleichterten.  

Der Protest gegen das Korrekturgesetz war vehement. Kritisiert wurde, dass mit 
dem Gesetz einerseits quasi Sanktionen gegen die Gründung neuer Selbststän-
digkeit verhängt würden, die Bundesregierung aber andererseits nach eigenem 
Bekunden (und der europäischen Beschäftigungsstrategie folgend) eine „Kultur 
der Selbstständigkeit“ und insbesondere die Neugründung kleiner Unternehmen 
befördern wolle.  

Durch die Kritik stark verunsichert, leitete die Bundesregierung bereits ein Jahr 
später mit dem „Gesetz zur Förderung der Selbstständigkeit“ vom 
20. Dezember 1999 (Neuregelung 2000) eine Kehrtwende ein. Am Titel des Ge-
setzes wird deutlich, worin diese Kehrtwende besteht. Der Kurs des zuvor gel-
tenden Korrekturgesetzes mit dem Titel „Korrektur der Sozialversicherung zur 
Sicherung von Arbeitnehmerrechten“ wurde nun laut Titel der Gesetzesänderung 
in Richtung „Förderung der Selbstständigkeit“ umgelenkt. Mit der Neuregelung 
wurde das Korrekturgesetz de facto wieder ausgehebelt, indem auf so gut wie 
alle Sanktionen gegen Missbrauch verzichtet und zahlreiche Schlupflöcher eröff-
net wurden. Zwar gilt auch weiterhin der Amtsermittlungsgrundsatz bei der Fest-
stellung des Status bzw. der Sozialversicherungspflicht. Die Vermutung, dass 
eine abhängige Beschäftigung vorliegt, greift jedoch erst dann, wenn die Betrof-
fenen ihrer Mitwirkung bei der Feststellung der Sozialversicherungspflicht nicht 
nachkommen. Faktisch wurde damit der alte Rechtszustand wieder hergestellt, 
es bestand in der Praxis kaum mehr ein Unterschied zwischen der Rechtslage 
vor dem Korrekturgesetz und nach der Neuregelung.  

Durch das zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz 
II) wurde die Vermutungsregelung zum 1. Januar 2003 abgeschafft. Die bisher 
anzuwendenden Vermutungskriterien wurden komplett gestrichen. In Anbetracht 
der Tatsache, dass die Vermutungskriterien in der Praxis ohnehin kaum (mehr) 
Relevanz hatten, erscheint dieser Schritt nur konsequent. Weiterhin existiert 
selbstverständlich nach wie vor ein seitens der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte (BfA) durchzuführendes Prüfungsverfahren, ein so genanntes „Sta-
tusfeststellungsverfahren“, das den sozialrechtlichen Status prüfen bzw. klären 
soll, ob eine selbstständige oder eine scheinselbstständige Tätigkeit vorliegt. Den 
Nachweis der (Schein-)Selbstständigkeit im Sinne einer Beweisführung zu 
erbringen, dürfte sich für die BfA vor allem in Zweifelsfällen jedoch als schwierig 
erweisen.  

Insgesamt erscheint die Gesetzgebung zur so genannten Scheinselbstständig-
keit weder konsistent noch vermittlungsfähig.  
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4. Besondere Regelungen bei geförderter  
Selbstständigkeit 

Bereits seit 1986 besteht für Arbeitslose in Deutschland, die sich selbstständig 
machen wollen, die Möglichkeit, das Förderinstrument „Überbrückungsgeld“ in 
Anspruch zu nehmen. Überbrückungsgeld von der Arbeitsagentur sichert den 
Lebensunterhalt in den ersten sechs Monaten der Selbstständigkeit. Vorausset-
zung ist der Anspruch auf Entgeltersatzleistungen (Arbeitslosengeld) oder die 
Teilnahme an einer Arbeitsbeschaffungs- oder Strukturanpassungsmaßnahme 
sowie die Vorlage der Stellungnahme einer fachkundigen Stelle (z.B. Handels- 
oder Handwerkskammer) über die Tragfähigkeit der Existenzgründung. Das  
Überbrückungsgeld wird in Höhe der zuletzt bezogenen Entgeltersatzleistung 
geleistet, zuzüglich eines pauschalierten Sozialversicherungsbetrages. Die För-
derung erfolgt unabhängig vom erzielten Einkommen. Für ihre soziale Absiche-
rung sind die Bezieher des Überbrückungsgeldes jedoch selbst verantwortlich.  

Als Alternative zur Gewährung des Überbrückungsgeldes kann seit dem 
1. Januar 2003 die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit mit dem Existenz-
gründerzuschuss zur „Ich-AG“ gefördert werden. Die Förderung der „Ich-AG“ war 
einer der Eckpunkte der Hartz-Kommission. Mit dem Konzept der Ich-AG soll die 
Schwelle zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit niedrig gehalten und da-
durch Arbeitslosen der Schritt in die Selbstständigkeit erleichtert werden. Damit 
sollte vor allem die Schwarzarbeit von Arbeitslosen reduziert werden. Das Kon-
zept sieht vor, dass Arbeitslose, die sich selbstständig machen, drei Jahre lang 
einen monatlichen Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit erhalten. Die Hö-
he der Förderung verringert sich mit zunehmender Laufzeit: im ersten Jahr ma-
ximal 600, im zweiten Jahr 360 und im dritten Jahr 240 Euro pro Monat. Der 
Zuschuss wird Personen gewährt, die Anspruch auf Entgeltersatzleistungen ha-
ben (d.h. Arbeitslosengeldempfänger, nicht Alg II- oder Sozialgeldempfänger!). 
Das jährliche Einkommen darf eine Grenze von 25.000 Euro nicht übersteigen. 
Seit November 2004 gibt es auch für den Existenzgründungszuschuss eine Trag-
fähigkeitsprüfung, d.h. eine Prüfung der Erfolgsaussichten des Gründungsvorha-
bens.  

Entgegen den ursprünglichen Vorschlägen der Hartz-Kommission, die Existenz-
gründer mit der Ich-AG in die volle Sozialversicherungspflicht einzubeziehen, ist 
während der Förderung lediglich die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Renten-
versicherung verpflichtend vorgeschrieben. In der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung ist jedoch die Mitgliedschaft zu besonders günstigen Konditi-
onen möglich. Nach Ablauf der Förderung sind die neuen Selbstständigen für 
ihre soziale Absicherung selbst verantwortlich. 

Die sozialrechtliche Flankierung der Ich-AG-Gesetzgebung baut keineswegs auf 
der oben beschriebenen Gesetzgebung zur Scheinselbstständigkeit auf. Statt-
dessen wird ein neuer Weg beschritten: für die Ich-AG-Gründer gilt nämlich eine 
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neue Vermutungsregelung. Vermutet wird, dass sie ihre Tätigkeit in Selbststän-
digkeit ausüben.6 Ein Statusfeststellungsverfahren erübrigt sich, Scheinselbst-
ständigkeit wird von vorneherein ausgeschlossen. Die konkrete wirtschaftliche 
Abhängigkeit der Ich-AG-Gründer spielt keine Rolle mehr, sie gelten auch dann 
sozialversicherungsrechtlich als Selbstständige, wenn sie nur für einen Arbeitge-
ber beschäftigt sind. Für die Dauer des Bezugs des Zuschusses gelten sie zwar 
als Selbstständige, unterliegen aber in der gesetzlichen Rentenversicherung der 
Versicherungspflicht (Kerschbaumer et al. 2004).7 Dass also mit den Ich-AG-
Gründern eine große Gruppe Selbstständiger der Sozialversicherungspflicht un-
terworfen wird, stellt eine möglicherweise weitreichende sozialrechtliche Neue-
rung dar: „Rechtspolitisch könnte damit der Weg – sei es gewollt oder 
unabsichtlich – geebnet sein, um die sozialversicherungsrechtliche Bemes-
sungsgrundlage durch Einbeziehung aller Existenzgründer und langfristig aller 
Selbstständigen in Richtung auf eine Bürgerversicherung zu erweitern.“ (Kos-
sens/Leis 2004: 25)  

Für Personen, die Überbrückungsgeld beziehen, bestehen jedoch nach wie vor 
keine sozialversicherungsrechtlichen Sonderregelungen. In Anbetracht derselben 
Ausgangslage (sowohl Antragsteller des Überbrückungsgeldes als auch der Ich-
AG wollen ihre Arbeitslosigkeit durch eine selbstständige Tätigkeit beenden), 
überzeugen die sozialrechtlichen Unterschiede nicht (Kossens/Leis 2004: 24).  

Zwar wird mit der Pflichtversicherung der Ich-AG-Gründer prinzipiell der richtige 
Weg beschritten, um einen sozialrechtlichen Schutz für Selbstständige aufzu-
bauen. Nach Ablauf der Förderphase endet jedoch die Versicherungspflicht und 
die Ich-AG-Gründer sind für ihre soziale Sicherung zu veränderten Konditionen 
selbst verantwortlich. Zudem deckt die Versicherungspflicht nur das Risiko Alter 
ab, nicht aber Krankheit und Invalidität. Insofern ist die Versicherungspflicht der 
Ich-AG-Gründer ein erster, in seiner konkreten Ausgestaltung jedoch lückenhaf-
ter Versuch der systematischen Erfassung Selbstständiger innerhalb des deut-
schen Sozialversicherungsrechts. 

Der Existenzgründungszuschuss wurde im Gesetz bis Ende 2005 befristet, wird 
nun aber bis Mitte 2006 fortgeführt. Für die Zeit danach ist die Zusammenlegung 
von Überbrückungsgeld und Existenzgründungszuschuss nach einheitlichen 
Förderbedingungen geplant. Zu hoffen bleibt, dass diese Förderbedingungen 
dann eine umfassende Sozialversicherungspflicht beinhalten. Dies wäre eine 
Weichenstellung hin zu einer systematischen Einbeziehung aller Selbstständigen 
in die sozialen Sicherungssysteme. 

                                            
 6 Vgl. § 7 Abs. 4 SGB IV 
 7 Vgl. § 2 Satz 1 Nr. 10 SGB VI 
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5. Fazit 

Die Gesetzeslage ist kompliziert. Durch das solidarische, umlagefinanzierte 
staatliche System der sozialen Sicherung werden die Selbstständigen nur teil-
weise, bedingt durch eine Vielzahl von Sonderregelungen, erfasst. Für den Groß-
teil der Selbstständigen besteht keinerlei Sozialversicherungspflicht, obwohl sie 
vielfach ähnlich wie Arbeitnehmer auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen 
sind und häufig geringere und unregelmäßige Einkommen erzielen als diese. 
Eine Versicherungspflicht besteht jedoch wiederum dann, wenn ein Arbeitsver-
hältnis die Kriterien einer vermuteten „Scheinselbstständigkeit“ erfüllt.  

Mit der Begrenzung der Pflichtversicherung auf wenige Sondergruppen Selbst-
ständiger (bzw. Scheinselbstständiger) stellt Deutschland im europäischen Ver-
gleich eine Besonderheit dar. Denn in der Mehrzahl der europäischen Länder 
werden die Selbstständigen durch die staatlichen Pflichtversicherungssysteme 
systematisch erfasst. Der weitgehende Ausschluss der Selbstständigen von der 
Mitgliedschaft in der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland entspricht 
der Tradition der Bismarck´schen Sozialversicherung. Dahinter steht die Vorstel-
lung, dass Selbstständige im Gegensatz zu abhängig Beschäftigten nicht des 
kollektiven Schutzes der Solidargemeinschaft bedürfen und selbst Vorsorge tref-
fen können. Offensichtlich ist jedoch, dass Selbstständige, insbesondere Solo-
Selbstständige, heute nicht anders als abhängig Beschäftigte auf den Verkauf 
ihrer Arbeitskraft angewiesen sind. Auch den sozialen Risiken Alter, Krankheit 
und Arbeits- bzw. Auftragslosigkeit sind sie in gleicher Weise ausgesetzt. Eine 
umfassende Anerkennung des sozialen Schutzbedarfs bzw. eine allgemeine Er-
weiterung der Sozialversicherungspflicht für alle Selbstständigen ist bislang je-
doch nicht erfolgt.    

Die Schaffung neuer Sonderregelungen für bestimmte Gruppen, wie z.B. die Ein-
führung der Künstlersozialversicherung oder der spezifischen sozialversiche-
rungsrechtlichen Regelungen des Existenzgründungszuschusses (Ich-AG), 
setzen die unsystematische und uneinheitliche Einbeziehung von Minderheits-
gruppen fort. Dadurch werden auf der einen Seite zwar Privilegien für die Son-
dergruppen, auf der anderen Seite jedoch auch neue Hürden, Ausgrenzungen 
und Benachteiligungen für die nicht berücksichtigten Gruppen geschaffen.  

So setzt etwa die Neuregelung der Steuererleichterung bei privater Altersvorsor-
ge über die sog. Rürup-Rente ein solches Muster fort: Der Sozialstaat unterstützt 
die ohnehin schon Privilegierten, nämlich die Besserverdienenden unter den 
Selbstständigen, nicht aber die kleinen Selbstständigen (Niejahr 2006: 21).  

Weiterhin ist die Gesetzgebung zur so genannten Scheinselbstständigkeit weder 
konsistent noch vermittlungsfähig.  Die Konstruktion des Scheinselbstständigen 
ist ein typischer Abkömmling des deutschen Arbeits- und Sozialsystems, das 
nach wie vor dem Dualismus von abhängiger Beschäftigung vs. Selbstständigkeit 
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folgt (Reindl 2000). Rechte und Pflichten sind je nach Status bzw. der Kategorie 
von Erwerbspersonen recht ungleich verteilt; sozial gesichert werden prinzipiell 
nur abhängige Beschäftigungen. Dem Wandel der Erwerbsformen, mit einem 
wachsenden Anteil von Formen im Grenzbereich zwischen abhängigen und 
selbstständigen Tätigkeiten sowie von zunehmend flexibleren Erwerbsverläufen, 
wird dieses System nicht gerecht. Denn es ist von einer grundlegenden, struktu-
rellen Veränderung der Arbeitswelt auszugehen, die die Unterscheidung zwi-
schen abhängiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit immer unschärfer werden 
lässt (Bieback 2001: 40). Die von Amts wegen eingesetzte Statusermittlung kann 
diesen Wandel nicht rückgängig machen. Die Kategorisierung einer Person als 
selbstständig oder abhängig beschäftigt bewegt sich zunehmend auf dünnem 
Eis.  

Statt weiterer Sonderregelungen – etwa für bestimmte Berufsgruppen, für von 
der Arbeitsagentur geförderte Selbstständige oder für „Scheinselbstständige“ – 
sollte der generelle soziale Schutzbedarf Selbstständiger anerkannt werden. Und 
analog zu den Regelungen bei abhängig Beschäftigten sollten möglichst univer-
selle Regelungen geltend gemacht werden (Betzelt 2004: 34). Gefordert wird in 
Deutschland deshalb vielfach die obligatorische Einbeziehung aller Selbstständi-
gen in die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme (Bieback 2001; Bet-
zelt/Fachinger 2004b; Schulze Buschoff 2005).  

Mit der geforderten Einbeziehung der Selbstständigen in die gesetzlichen Sozial-
versicherungssysteme erhebt sich jedoch das Problem der Beitragsgestaltung. 
Durch die Einbeziehung aller Selbstständigen in die gesetzliche Sozialversiche-
rung würde eine stärkere Entkoppelung des sozialen Schutzes vom Arbeitsver-
hältnis bzw. vom Arbeitnehmerstatus bewirkt, wodurch das Prinzip der 
paritätischen Beitragszahlung in Frage gestellt wird. Die Ausweitung der Sozial-
versicherungen über den Kreis der abhängig Beschäftigten hinaus führt dazu, 
dass vielen Versicherten ein Arbeitgeber „fehlt“, der einen Teil der Versiche-
rungsbeiträge übernehmen könnte. Unter anderem aus diesem Grund ist zu er-
wägen, ergänzend zu (oder gar anstelle von) paritätischer Beitragszahlung die 
Unternehmen grundsätzlich zur Finanzierung von gesellschaftlich notwendigen 
Aufgaben heranzuziehen.  

Alternative Modelle werden seit geraumer Zeit diskutiert: So gab es z.B. bereits 
Ende der 1950er Jahre Vorschläge, die rein lohnbezogene Bemessungsgrundla-
ge der Arbeitgeberbeiträge aufzugeben und stattdessen die Finanzierung der 
sozialen Sicherung auf der Basis des Faktors Kapital sicherzustellen. Ende der 
1970er Jahre wurde dann die Bruttowertschöpfung als neue Bemessungsgrund-
lage für die Arbeitgeber entwickelt (Schmid 2002: 329).8  
                                            
 8 Für einen ausführlichen kritischen Überblick der Diskussion vgl. Günther Schmid 

(2002: 329-332). Die Idee, dass die sozialstaatliche Belastung der Unternehmen über 
das Instrument eines an der Wertschöpfung orientierten Beitrags erfolgen sollte, wur-
de auch in jüngsten Debatten wieder aufgegriffen: „Im Gegensatz zu den bisherigen 
Arbeitgeberbeiträgen stellt eine solche „Wertschöpfungsabgabe“ einen eigenständi-
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Die derzeit geltenden Regelungen in den gesetzlichen Sozialversicherungssys-
temen führen insbesondere für pflichtversicherte Selbstständige im unteren Ein-
kommensbereich zu einer erheblichen relativen Belastung. Eine Entlastung wäre 
prinzipiell durch eine Beteiligung der Auftraggeber (analog zur KSK), einen Bei-
tragserlass oder die Einführung eines Freibetrages möglich (Betzelt 2004; Bet-
zelt/Fachinger 2004; Fachinger/Frankus 2004). 

Das Modell des Freibetrags wurde in Grundzügen in der Neujahrspressekonfe-
renz 2003 vom DGB-Vorsitzenden Michael Sommer dargelegt. Das Modell ba-
siert auf einer Senkung der Abgaben für die Sozialversicherung und einer 
Gegenfinanzierung der entstandenen Lücke durch eine allgemeine Steuer.9 Die 
Entlastung soll in Form eines Sockelfreibetrags an die Erwerbstätigen weiterge-
geben werden. Dies bedeutet, dass die Beiträge für einen Sockel von z.B. 250 
Euro monatlich jedes Erwerbstätigen aus der Steuer finanziert und individuell in 
der Sozialversicherung gutgeschrieben werden. Damit wird verhindert, dass mit 
der Freibetragsregelung Leistungen abgesenkt werden können. Erst ab dem 251. 
Euro sind Beiträge zu entrichten. So wird ein höherer Schutz für Geringverdiener 
gewährleistet, weil die volle Sozialversicherung auch bei Einkommen unter 400 
Euro gewährleistet bleibt. Insbesondere für die „kleinen“ Selbstständigen würde 
durch eine Freibetragsregelung der Sozialversicherungsbeitrag geringer werden 
(Fachinger/Frankus 2004). Mit der Anwendung der Freibetragsregelung wird das 
Problem des „fehlenden“ Arbeitgebers, der den hälftigen Beitragssatz entrichtet, 
zwar entschärft, da beim Freibetragsmodell aber prinzipiell an der paritätischen 
Finanzierung festgehalten wird (ab dem 251. Euro), wird es nicht grundsätzlich 
gelöst.   

Trotz offenkundiger Vorteile haben weder die Gewerkschaften noch andere poli-
tische Akteure das Modell des Freibetrags ernsthaft  weiter verfolgt. Vor allem 
der Kostenaspekt, bzw. die offene Frage, mit welcher Steuer die Gegenfinanzie-
rung erfolgen sollte, wurde als Argument gegen das Modell vorgebracht. Die 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die hauptsächlich im Medienbereich tätige 
Selbstständige als Mitglieder organisiert, propagiert stattdessen, analog zur 
Künstlersozialkasse, die Beteiligung der Auftraggeber an den Sozialversiche-
rungsbeiträgen. Ein Auftraggeberanteil könnte in Form eines Honoraranteils ein-
bezogen werden, der wie bei der Mehrwertsteuer als Sozialversicherungsbeitrag 
in die Rechnung eingetragen und auf den Endpreis der Arbeitsleistung aufge-
schlagen würde. Der Selbstständige wäre dann für die Abführung der Sozialver-
sicherungsbeiträge selbst verantwortlich. Eine weitere Variante wäre ein 

                                                                                                                        
gen Beitrag der Unternehmen zur Finanzierung sozialstaatlicher Aufgaben dar – und 
wäre in der Tat als solches ein Novum in der Geschichte deutscher Sozialpolitik“ 
(Lessenich/Möhring-Hesse 2004: 61).  

 9 Hintergrund ist, dass im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern ein ho-
her Anteil der sozialen Leistungen und gesamtgesellschaftlichen Aufgaben über So-
zialversicherungsbeiträge finanziert werden, während die Steuerquote (gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt) eine der niedrigsten ist. Im Gegensatz zu einer Steuerfinanzie-
rung belasten die Sozialversicherungsbeiträge jedoch direkt den Faktor Arbeit.  
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Zuschuss aus Steuermitteln zu den Sozialversicherungsbeiträgen bei kleinen 
Einkommen, die sich der Staat durch eine Auftraggeberabgabe von diesen rück-
erstatten lassen könnte (ver.di 2005: 134) 

Solche Regelungen wären in vielen Bereichen praktikabel, vor allem dann, wenn 
nur einer oder wenige Auftraggeber identifizierbar sind, so wie das häufig bei 
Medienschaffenden der Fall ist. Offen bleibt jedoch die Frage, wie in anderen 
Bereichen, wie z.B. im Einzelhandel, in denen in der Regel viele Auftraggeber 
bzw. Kunden bedient werden, praktisch verfahren werden könnte, ohne die 
Wettbewerbsfähigkeit „kleiner“ Selbstständiger zu beeinträchtigen.  

Der Vorschlag der Arbeitgeberabgabe würde auch der Schwächung der Finan-
zierungsbasis der Sozialversicherung durch (Schein-)Selbstständigkeit entgegen 
wirken. Für Arbeitgeber wird dann die Beauftragung von Selbstständigen gegen-
über eigenem Personal weniger attraktiv.  

Die Forderung, Selbstständige in die Sozialversicherung einzubeziehen, ist auch 
im Rahmen der Diskussion um eine anstehende Gesundheitsreform laut gewor-
den. Konzepte einer „Bürgerversicherung“, wie sie die SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen und der DGB vertreten, sehen eine Ausweitung der Versicherungspflicht auf 
alle Selbstständigen vor. Die Modelle einer „Gesundheitsprämie“ (CDU/CSU, 
BDA) sehen dagegen prinzipiell keine Ausweitung des in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung versicherten Personenkreises vor10. Bei den Konzepten zur 
Bürgerversicherung und beim CDU/CSU-Modell der Gesundheitsprämie sind zur 
Finanzierung der Versicherungsbeiträge nicht nur Erwerbseinkommen, sondern 
weitere Einkommensarten wie Einkünfte aus Kapitalvermögen oder aus Vermie-
tung und Verpachtung vorgesehen. Nichtsdestotrotz  halten die Konzepte der 
Bürgerversicherung (SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DGB) am Grundsatz der pari-
tätischen Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer fest, so dass bei den 
Selbstständigen das Problem des „fehlenden“ Arbeitgebers, der den hälftigen 
Beitragssatz entrichtet, grundsätzlich bestehen bleibt.  

Die Lösung des Problems der Beitragsgestaltung Selbstständiger in der gesetzli-
chen Sozialversicherung sollte zwei Ziele vereinen: Zum einen sollte die Bei-
tragslast insbesondere für kleine Selbstständige erschwinglich und die 
Konditionen der Versicherung lohnenswert sein. Zum anderen sollte grundsätz-
lich die Finanzierungsbasis der gesetzlichen Sozialversicherung gestärkt und die 
Wettbewerbsfähigkeit sozialversicherungspflichtiger Arbeit (wieder) verbessert 
werden.     

                                            
 10 Die FDP lehnt das Modell der Bürgerversicherung strikt ab und steht auch dem Mo-

dell der Gesundheitsprämie skeptisch gegenüber. Stattdessen plädiert sie für ein auf 
einkommensunabhängigen Prämienzahlungen basierendes kapitalunterlegtes Versi-
cherungsmodell, was dem Umbau der gesetzlichen in eine private Krankenversiche-
rung nahe kommt (siehe Beschluss des FDP-Bundesparteitages in Dresden am 5.-6. 
Juni 2004 in Dresden „Privater Krankenversicherungsschutz mit sozialer Absicherung 
für alle – die auf Wettbewerb gegründete liberale Alternative“).   
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